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− Maße 

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 

 Die Anschlussformstücke sind so zu verpacken, zu lagern und zu transportieren, dass sie 
sich nicht schädlich verformen.  

2.2.3 Kennzeichnung 

 Die Anschlussformstücke müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) einschließlich der Zulassungsnummer Z-42.1-348 nach den Übereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf 
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 zum Übereinstimmungsnach-
weis erfüllt sind. 

 Die Anschlussformstücke sind zusätzlich deutlich sichtbar und dauerhaft jeweils minde-
stens einmal wie folgt zu kennzeichnen mit: 

− Nennweite 

− Herstellwerk 

− Herstellungsjahr. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Anschlussformstücke mit den Bestimmungen 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem 
Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle 
und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der 
Anschlussformstücke nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ-
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Formstücke eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von 
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen. 

− Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile: 

 Die Eigenschaften des verwendeten Werkstoffes mit der Bezeichnung PP Typ 2 muss 
den in Abschnitt 2.1.3 hierzu getroffenen Festlegungen entsprechen. Dazu hat sich der 
Hersteller vom Vorlieferanten bei jeder Lieferung Werksbescheinigungen 2.1 in Anleh-
nung an DIN EN 1020413 vorlegen zu lassen. 

                                                
13  DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204; 

Ausgabe 2005-01 
















































